












Das Gebührenverzeichnis,  

zur Satzung zur Gebührenordnung für die Cajetan-Adlgasser Sing- und Musikschule, 

vom 26.03.2024, in Kraft getreten am 01.10.2023,  

wird wie folgt geändert: 

 

Ab 01.09.2025 gelten für die Cajetan-Adlgasser Sing- und Musikschule Inzell folgende 

Gebühren: 

 

Grundfächer Jahresbeitrag  Monatlich  

   
Musikalische Früherziehung Inzell 245,00 €  20,42 €  

Musikalische Früherziehung Siegsdorf & Schneizlreuth  320,00 €  26,67 €  

Musikalische Früherziehung Ruhpolding  

(nur für Inhaber der Bürgerkarte!) 320,00 € 26,67 € 

   

Grundkurs (Festpreis für 8 Monate) 190,00 €  23,75 €  

Kinderchor  185,00 €  15,42 €  

Ensemble  185,00 €  15,42 €  

Bläserklasse Inzell 192,00 €  16,00 €  

Bläserklasse Siegsdorf 180,00 €  15,00 €  

Bläserklasse Bergen/ Vachendorf 192,00 €  16,00 €  

Blockflötenklasse Siegsdorf 192,00 € 16,00 € 

 

Einzelunterricht Gruppenunterricht  

(mind. 2 Schüler) 

Jahresbeitrag  Monatlich  

--- 10 Minuten 320,00 € 26,67 € 

--- 15 Minuten 465,00 € 38,75 € 

20 Minuten 20 Minuten 600,00 € 50,00 € 

--- 22,5 Minuten 670,00 € 55,83 € 

30 Minuten --- 810,00 € 67,50 € 

45 Minuten --- 1.340,00 € 111,67 € 

 

 

Kursangebote (KEIN Gastschulbeitrag): Jahresbeitrag  Monatlich  

Volkliederchor, Jugendchor  60,00 € 5,00 € 

 

10er Karte für Erwachsene und 

Auszubildende  

(30 Minuten Unterrichtszeit) 

 

Einwohner Inzell 

  

350,00 € 

Gastschüler  400,00 € 

  



Verwaltungsgebühr 

 

Pro Schuljahr und Neuanmeldung fällt eine einmalige Verwaltungsgebühr in Höhe von 25,00 € 

an. Diese wird zusammen mit den Musikschulgebühren per SEPA-Lastschrift von der 

Gemeinde Inzell zu Schuljahresbeginn bzw. Vertragsabschluss eingezogen. 

 

 

Zuschläge 

 

Erwachsenenzuschlag für Schüler*innen   jährlich   180,00 € 

ab dem 18. Lebensjahr aus Inzell    monatlich    15,00 € 

 

 

Gastschulbeitrag 

 

Die Gemeinde Inzell betreibt die Sing- und Musikschule Inzell als öffentliche Einrichtung für 

ihre Gemeindeangehörigen. Es wird durch eine Vereinbarung mit Schüler*innen aus anderen 

Gemeinden ein besonderes Benutzungsverhältnis begründet. Dafür gilt diese 

Gebührenregelung entsprechend, sofern nicht in einer Sondervereinbarung Abweichendes 

bestimmt wird. Dieser Gastschulbeitrag wird in monatlichen Raten zusammen mit den 

Schulgebühren abgebucht. Diverse Heimatgemeinden erstatten ihn auf Antrag teilweise 

zurück.  

 

Gastschulbeitrag       jährlich   300,00 € 

monatlich     25,00 € 

 

Hinweis für Schüler*innen aus den Gemeinden Siegsdorf, Bergen, Grabenstätt, Ruhpolding, 

Ainring, Schneizlreuth und Vachendorf: 

 

Schüler*innen unter 18 Jahren aus den o.g. Gemeinden zahlen nur einen Teil des 

Gastschulbeitrages selbst. Der restliche Betrag wird von der jeweiligen Gemeinde 

übernommen und direkt mit der Gemeinde Inzell abgerechnet. 

 

 

gez. Michael Lorenz 

Erster Bürgermeister 


